
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reglement 
 

 

über 

die Spezialfinanzierung 

Begräbnis- und Friedhoffonds 

 

der 
 

Einwohnergemeinde 

Rapperswil BE 
 

 

Genehmigungsexemplar – 27.11.2017 
  



 
 
 

Die Einwohnergemeinde Rapperswil BE erlässt gestützt auf Art. 86 ff der Gemeinde-
verordnung (GV) vom 16.12.1998 folgendes Reglement: 
 
Spezialfinanzierung „Begräbnis- und Friedhoffonds“ 
 
Grundsatz/Zweck Art. 1 1 Der Grabunterhalt obliegt grundsätzlich den Angehörigen. 

 
2 Gegen Entrichtung einer Einlage gemäss Art. 2 Abs. 3 dieses 
Reglements kann der Grabunterhalt während der ordentlichen 
Grabdauer von 25 resp. 50 Jahren der Gemeinde übertragen 
werden. 
 
3 Die Spezialfinanzierung bezweckt die Bereitstellung von Mitteln 
zur Finanzierung des Unterhalts (Pflege und Bepflanzung) von 
Gräbern. 

  
Äufnung der Spe-
zialfinanzierung 

Art. 2 1 Die Spezialfinanzierung wird geäufnet durch  
- die Spezialfinanzierung Begräbnis- und Friedhoffonds 

Bangerten   Fr.   5‘862.70 
- Grabfonds Rothenbühler, Bangerten Fr.   3‘303.15 
- Grabfonds Rapperswil Fr. 20‘917.50 

 
Stand Spezialfinanzierung Begräbnis- 
und Friedhoffonds per 31.12.2016 Fr. 30‘083.35 

 
 2 Spenden, Vermächtnisse und andere Zuwendungen, die dem 

Zweck nach Art. 1 zu Gute kommen sollen. 
  

 3 Durch Einlagen von Hinterbliebenen einer verstorbenen Person. 
Eine einmalige Einlage wird für eine zweimalige Grabespflege pro 
Jahr und die Grabesruhe von 25 Jahren bei Reihen- und Urnen-
gräber resp. von 50 Jahren bei Familiengräbern berechnet. Die 
einmalige Einlage beträgt für 

a) Reihen- und Urnengräber mit zwei Bepflanzungen pro Jahr 
Fr. 4‘000.00 

b) Familiengräber mit zwei Bepflanzungen pro Jahr 
Fr. 8‘000.00 

  

Entnahme aus der 
Spezialfinanzierung 

Art. 3 1 Die Mittel dürfen für den Unterhalt von Gräbern, für wel-
che die Gemeinde gemäss Art. 1 Abs. 2 beauftragt wurde, ver-
wendet werden. 

 
 2 Über die Höhe der zu entnehmenden Beiträge beschliesst die 

Finanzverwaltung Rapperswil BE. 
  

Organisation, Ver-
fügungsrecht 

Art 4 1 Die Finanzverwaltung der Gemeinde Rapperswil verwaltet 
die Spezialfinanzierung. 

  

 2 Angehörige haben kein Anrecht auf Rückerstattung eines nicht 
vollständig aufgebrauchten Guthabens. 

 
 

 



 
 
Grabunterhalt Art. 5 Der Grabunterhalt erfolgt in der Regel 2x jährlich durch den 

Friedhofgärtner. 
  

Verzinsung Art. 6 Die Verpflichtung für die Spezialfinanzierung wird zu einem 
vom Gemeinderat festgelegten Zinssatz verzinst.  

  
Inkrafttreten Art. 7 Dieses Reglement tritt rückwirkend per 1. Januar 2017 in 

Kraft. Es hebt alle widersprechenden Vorschriften insbesondere 
das Reglement über die Spezialfinanzierung „Begräbnis- und 
Friedhoffonds der ehemaligen Einwohnergemeinde Bangerten“ 
auf. 

 
So beraten und angenommen durch die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde 
Rapperswil an der Gemeindeversammlung vom 27. November 2017. 

 
 

 
 
 GEMEINDERAT RAPPERSWIL BE 
 Die Präsidentin          Die Sekretärin 

 Christine Jakob   Sandra Guggisberg 
 
 
 
Auflagezeugnis 
 
Die Gemeindeschreiberin hat das Reglement über die Spezialfinanzierung Begräbnis- und 
Friedhoffonds vom 27. Oktober 2017 bis 27. November 2017 in der Gemeindeverwaltung Rap-
perswil BE öffentlich aufgelegt. Sie gab die Auflage im Anzeiger Aarberg vom 27. Oktober 2017 
bekannt. 
 
Einsprachen: keine 
 
3255 Rapperswil BE, 27. Dezember 2017 
 Die Gemeindeschreiberin 
 
 
 Sandra Guggisberg 


